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PREISBLATT 
ZU DEN ERGÄNZENDEN BEDINGUNGEN 
der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 
zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
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TEILNETZ BERLIN TEILNETZE BRANDENBURG, FORST,
SACHSEN und SACHSEN-ANHALT

Netto-
Preis

Brutto- 
Preis

19 % MwSt.

Netto- 
Preis

Brutto- 
Preis

19 % MwSt.

€ € € €

1 NEUBAU VON STANDARD-NETZANSCHLÜSSEN (§ 9 NDAV)

1.1 Standard-Netzanschluss mit Leitungslänge 1) > bis 14 m 4.191,00 4.987,00 3.569,00 4.247,00 

1.2 Standard-Netzanschluss mit Leitungslänge 1) > 14 m bis 34 m 5.683,00 6.763,00 4.475,00 5.325,00 

1.3 Mehrlänge der Anschlussleitung > 34 m 1) Einzelkalkulation Einzelkalkulation

1.5 Vergütung von Eigenleistungen (Tiefbau, pro m) –34,50 -41,06 -33,30 –39,63 

1.6  Erfolglose Anfahrt zum Kundentermin
(Kunde nicht angetroffen bzw. Voraussetzungen für
Baumaßnahme durch Kunden nicht erfüllt) 107,50 127,93 107,50 127,93

2  BAUKOSTENZUSCHUSS (§ 11 NDAV)
Zuschuss für die Herstellung oder Erweiterung
des örtlichen Verteilernetzes

Siehe NDAV Ziffer IV. der 
Ergänzenden Bedingungen

Siehe NDAV Ziffer IV. der 
Ergänzenden Bedingungen

�

�

3 STILLLEGUNG NETZANSCHLUSS

3.1 Trennung und Stilllegung Netzanschluss bis DN50/d63   1.487,30 1.769,89 1.296,60  1.542,95 

3.2  Meterpreis für den Rückbau Netzanschlussleitung bis DN50/d63
auf privatem Grund 123,07 146,45 118,02 140,44

3.3   Trennung und Stilllegung Netzanschluss ab DN50/d63
ggf. Rückbau auf privatem Grund Einzelkalkulation Einzelkalkulation

3.4 Mehrpreis Ausbau Wanddurchführung bis DN50/d63 ²) Einzelkalkulation Einzelkalkulation

4 VORHALTUNG NETZANSCHLUSS

4.1 Außerbetriebnahme Netzanschlussleitung bis d63/DN50 und
              < DP5 durch Ausbau des Hausdruckregelgeräts sowie ggf. Mon-

tage von Verschlussstopfen, Steckscheibe oder Blindflansch inkl.
Manipulationssicherer Verwahrung für die Vorhaltung vorbereiten.
Es erfolgen nur Arbeiten innerhalb des Gebäudes, keine Arbeiten

               im Erdreich, Wiederinbetriebnahme des Netzanschlusses möglich                             715,00                          850,85   715,00                      850,85

4.2        Vorhaltepauschale jährlich      144,60  172,07                           144,60                 172,07

4.3  Wiederinbetriebnahme der Netzanschlussleitung durch Einbau
eines Hausdruckregelgeräts bis d63/DN50 (bis DP5, 23 mbar)
und eines Messgerätes, inkl. Funktionsprüfung und ohne 

              Änderung der Innenverbindung               815,00       969,85       815,00                            969,85

5           UNTERBRECHUNG UND WIEDERHERSTELLUNG
VON NETZANSCHLÜSSEN BEI STÖRUNG ODER 
ZUWIEDERHANDLUNG ENTSPRECHEND § 24 NDAV

5.1        Trennung und Außerbetriebnahme Netzanschluss                     1.356,16    1.613,83    1.080,24                          1.285,49

5.2       Wiederherstellung außer Betrieb genommener Netzanschluss                1.211,16                  1.441,28                     935,24                      1.112,94
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ALLE TEILNETZE IN BERLIN, BRANDENBURG, FORST,
SACHSEN UND SACHSEN-ANHALT

BDEW
Art. ID

Netto- 
Preis

Brutto- 
Preis

19 % MwSt.

€ €

6 SPERRUNG UND ENTSPERRUNG VON
MESSEINRICHTUNGEN BIS G25

6.1 Unterbrechung der Anschlussnutzung
in der regulären Arbeitszeit (€/Auftrag)* 2-01-7-001 78,35

6.2 Wiederherstellung der Anschlussnutzung
in der regulären Arbeitszeit (€/Auftrag) 2-01-7-002 78,35 93,24

6.3 Erfolglose Unterbrechung (€/Auftrag) 2-01-7-003 67,68 80,54

6.4 Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung
bis zum Vortag der Sperrung (€/Auftrag) 2-01-7-004 14,46 17,21

6.5 Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung
am Tag der Sperrung (€/Auftrag) 2-01-7-005 14,46 17,21

6.6 Verzugskosten pauschal (€/Fall)* 2-02-0-001 5,00

7 SPERRUNG UND ENTSPERRUNG VON
MESSEINRICHTUNGEN AB G40

7.1 Unterbrechung der Anschlussnutzung
in der regulären Arbeitszeit (€/Auftrag)* 126,30

7.2 Wiederherstellung der Anschlussnutzung
in der regulären Arbeitszeit (€/Auftrag) 126,30 150,30

Die mit * gekennzeichneten Positionen unterliegen für den Anschlussnehmer oder -nutzer 
nicht der Umsatzsteuer.

zu 1) In den genannten Anschlusspauschalen sind grundsätzlich eine festgelegte Leitungslänge von 4 Metern im
öffentlichen Bereich, aus dem die Versorgung erfolgt, entlang der tatsächlichen Leitungsführung bis hin zur
Hauseinführung sowie die Kosten für die Zählersetzung bis zur Zählergröße G25 enthalten.

Abweichend von dem Pauschalpreismodell werden die Anschlusskosten bei Vorliegen von einem der nachfolgend 
aufgeführten Punkte abweichend vom Preisblatt nach tatsächlichem Aufwand oder zu vereinbarten Festpreisen 
abgerechnet:
▪ ab einer Nennweite der Anschlussleitung von mehr als DN50/d63
▪ ab einer Anschlusslänge, die nicht im jeweils gültigen Preisblatt der NBB mit einem Pauschalpreis benannt ist
▪ bei der Versorgung aus dem Hochdrucknetz (> DP5)
▪ Querung von Gewässern, Brücken, Gleisen sowie überregionalen bzw. regionalen Straßen, deren Überquerung

mit zusätzlichen bzw. erhöhten technischen Anforderungen (z.B. Spülbohrverfahren), Lichtsignalanlagen oder 
Verkehrsplanungen verbunden sind

▪ Aufbruch einer Bodenplatte zum Einbau einer Hauseinführung
▪ Bereitstellung bzw. Einbau einer Hauseinführung bei nicht unterkellertem Gebäude in die Bodenplatte, gilt für Ein-

bzw. Mehrspartenhauseinführung
▪ Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen im privaten Grund (z.B. Polygonal- bzw.

hochwertige Natursteinplatten (z.B. Marmor), Asphalt bzw. Beton bei Anliefer- bzw. Transport-Zufahrten)
▪ Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
▪ Austausch und Entsorgung von kontaminiertem Boden auf privaten Grund
▪ Freiräumen der Anschlusstrasse

zu 2) Ausbau der Mauerwerksdurchführung auf Kundenwunsch oder bei Notwendigkeit aufgrund der Beschaffenheit des Mauerwerks.


